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(Belgisches Staatsblatt vom 17. Mai 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DES INNERN


5. SEPTEMBER 1996 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 12. Juni 1996 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 zur Festlegung der in den Bevölkerungsregistern und im Fremdenregister angegebenen Informationen und des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Mitteilung von Informationen aus den Bevölkerungsregistern und dem Fremdenregister

ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 12. Juni 1996 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 zur Festlegung der in den Bevölkerungsregistern und im Fremdenregister angegebenen Informationen und des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Mitteilung von Informationen aus den Bevölkerungsregistern und dem Fremdenregister;

In der Erwägung, dass aus der Begründung dieses Erlasses hervorgeht, dass Dritten, sofern sie hierfür die Notwendigkeit nachweisen, Informationen mitgeteilt werden können, die Erklärungen der Einwohner des Königreichs betreffen über:

- das Bestehen eines Ehevertrags oder eines vermögensrechtlichen Vertrags, der zwischen Personen, die keinem ehelichen Güterstand unterliegen, abgeschlossen worden ist, einschließlich der Angabe des Notars, bei dem der Vertrag beurkundet und in Urschrift hinterlegt worden ist,

- die Wahl einer Bestattungsart

- und die Organtransplantation nach dem Tode;

In der Erwägung, dass Nr. 16, 22 oder 27, auf die in Artikel 2 des vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 12. Juni 1996 verwiesen wird, in Wirklichkeit wie folgt zu lesen ist: "Nr. 10, was die Erklärung über das Bestehen eines Ehevertrags oder eines vermögensrechtlichen Vertrags betrifft, der zwischen Personen, die keinem ehelichen Güterstand unterliegen, abgeschlossen worden ist, einschließlich der Angabe des Notars, bei dem der Vertrag beurkundet und in Urschrift hinterlegt worden ist, Nr. 16 oder Nr. 22";

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1 Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass der vorerwähnte Königliche Erlass vom 12. Juni 1996 im Belgischen Staatsblatt vom 27. August 1996 veröffentlicht worden ist und dass es deshalb unbedingt erforderlich ist, den Gemeinden so schnell wie möglich genaue Anweisungen zu erteilen in Bezug auf die Art der Informationen, die in den Bevölkerungsregistern angegeben sind und Dritten in Form von Auszügen aus diesen Registern oder von Bescheinigungen auf der Grundlage dieser Register mitgeteilt werden können, sofern sie hierfür die Notwendigkeit nachweisen;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - In Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 12. Juni 1996 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 zur Festlegung der in den Bevölkerungsregistern und im Fremdenregister angegebenen Informationen und des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 1992 über die Mitteilung von Informationen aus den Bevölkerungsregistern und dem Fremdenregister werden die Wörter "Nr. 16, 22 oder 27" durch die Wörter "Nr. 10, was die Erklärung über das Bestehen eines Ehevertrags oder eines vermögensrechtlichen Vertrags betrifft, der zwischen Personen, die keinem ehelichen Güterstand unterliegen, abgeschlossen worden ist, einschließlich der Angabe des Notars, bei dem der Vertrag beurkundet und in Urschrift hinterlegt worden ist, Nr. 16 oder Nr. 22" ersetzt.


Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Art. 3 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 5. September 1996

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE

